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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1957

Norm

JN §49 Z5

Rechtssatz

Keine Streitigkeit aus einem Bestandvertrag, wenn der Hauseigentümer die Mieterin auf Räumung des Gartens,

bezüglich dessen sie kein Benützungsrecht hat, von einigen Fahrnissen, die sie dennoch dort abgestellt hat, klagt.
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